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VORWORT

VORWORTAls ich vom Linde Verlag eingeladen wurde, einen „Scheidungs-Ratgeber für
Frauen“ zu verfassen, war ich sehr erfreut über die Gelegenheit, mich mit
dem, was mich täglich beschäftigt, auch einmal systematisch befassen zu kön-
nen.

Natürlich ist es nicht leicht, sich neben der täglichen Berufsarbeit auf das
Schreiben eines Buches zu konzentrieren, was immer wieder zu Verzögerun-
gen bei der Abgabe führt.

Dennoch: Jenseits der Notwendigkeit des Arbeitstags umfassend darzu-
stellen, was man in den letzten 30 Jahren gelernt, erlebt, gelesen hat, bereitet
Vergnügen, und ich habe dieses Buch gerne geschrieben. Dass es dennoch
kein heiteres Buch geworden ist, liegt also nicht an mir oder meiner Gemüts-
verfassung während des Schreibens. Die zusammenfassende Darstellung des
Familienrechts aus weiblicher Sicht ergibt eben, dass sich die gesellschaftli-
chen Benachteiligungen von Frauen im Bereich des Scheidungsrechts wieder-
holen.

Frauen leisten nach wie vor den weitaus größeren Teil der Versorgungsar-
beit und der Betreuung von Kindern. Dies geht meist zu Lasten ihrer eigenen
Berufstätigkeit, was sich auf die Höhe ihres Einkommens und ihrer Pension
negativ auswirkt.

Ein Ausgleich dieser Benachteiligung lässt sich bei der Scheidung kaum
erreichen: Unterhalt nach einer Scheidung gibt es nur für die schuldlos ge-
schiedene Frau, die weniger als zwei Drittel des Einkommens ihres Mannes
verdient – der Unterhaltsanspruch der Geschiedenen hat also besonderes
Wohlverhalten während der Ehe, einen gewonnenen Scheidungsprozess, rela-
tiv gutes (beständiges) Einkommen des Mannes und relative Armut der Frau
zur Voraussetzung. Ohne Unterhalt gibt es aber auch keine Witwenpension
für eine geschiedene Frau.

Dass die Frauen diese Nachteile vor allem deshalb erleiden, weil sie sich
bei aufrechter Ehe mehr als ihre Männer den Kindern gewidmet haben, ist
kein Grund, ihnen nach der Scheidung die weitere Erziehung der Kinder an-
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zuvertrauen: Die Aufrechterhaltung der Obsorge beider Elternteile nach der
Scheidung, die es Männern erleichtern soll, sich trotz Scheidung für ihre Kin-
der verantwortlich zu fühlen, hat die Entscheidungsbefugnis geschiedener
Mütter wesentlich eingeschränkt.

Frauen leben auch nach der Scheidung zumeist mit ihren Kindern im ge-
meinsamen Haushalt. Sie organisieren den Alltag, kaufen ein, kochen, put-
zen, kontrollieren Hausaufgaben und sorgen dafür, dass ihre Berufstätigkeit
das Wohlbefinden der Kinder nicht beeinträchtigt. Die staatliche Familien-
beihilfe kommt jedoch seit einigen Jahren, zumindest dort, wo die Väter gut
verdienen, diesen zugute, um sie steuerlich zu entlasten.

Warum gerade ein „Scheidungs-Ratgeber für Frauen“ Not tut, liegt auf
der Hand: Frauen dürfen keine Fehler machen, weder während der Ehe noch
im Zuge der Scheidung.

Sie brauchen daher Informationen über ihre Rechte, die Möglichkeiten
ihrer Durchsetzung, über das, was sie tun, und das, was sie lieber lassen soll-
ten. Dieses Buch soll ihnen dabei helfen, Fehler zu vermeiden.

März 2015 Dr. Helene Klaar
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